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Kleine Anfrage des Abgeordneten Enrico Stange,
Fraktion DIE LINKE
Drs. -Nr. : 6/3793
Thema: Krankenstand bei der Sächsischen Polizei in 2015

zu Kleinen Anfragen Drs. 6/2021 und Drs. 6/3153
Nachfrage

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie stellen sich der Krankenstand sowie die Dauer der Krankheitsfälle
der Beamtinnen und Beamten der sächsischen Polizei im Jahr 2015
dar? (Bitte aufgeschlüsselt gemäß Anlage 1 zu Drs. 6/2021 nach Lan-
despolizei, Polizeidirektionen, Landeskriminalamt, Präsidium der Be-
reitschaftspolizei, Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) und Poli-
zeiverwaltungsamt sowie nach Funktionsebene - Verwaltung/Stab,
Schutzpolizei, Kriminalpolizei usw. sowie Gesamtkrankenstand, Kran-
kenstand, Krankentagen, Krankheitsdauer unter und über sechs Wo-
chen und über zwölf Wochen, Ausfalltagen!)

Frage 2:
Wie stellen sich der Krankenstand sowie die Dauer der Krankheitsfälle
der Beamtinnen und Beamten der sächsischen Polizei im vierten Quar-
tal 2015 dar? (Bitte aktualisiert aufgeschlüsselt gemäß Aufstellung zu
Drs. 6/3153 nach Landespolizei, Polizeidirektionen, Landeskriminal-
amt, Präsidium der Bereitschaftspolizei, Hochschule der Sächsischen
Polizei (FH) und Polizeiverwaltungsamt sowie Gesamtkrankenstand,
Krankheitsfällen, Krankenstand unter und über sechs Wochen!)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 2:

Auf die zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 bis 3 der Kleinen An-
frage Drs. -Nr. 6/3768 wird verwiesen. Nach Vorliegen der dort bezeichneten
Datengrundlage wird entsprechend nachberichtet.
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Frage 3:
Wie viele Beamtinnen und Beamte der sächsischen Polizei waren 2015 nur ein-
geschränkt dienstfähig? (Bitte aufgeschlüsselt nach Polizeidirektionen, Polizei-
revieren, Landeskriminalamt, Präsidium der Bereitschaftspolizei, Hochschule der
sächsischen Polizei (FH), Polizeiverwaltungsamt!)

Bei der Beurteilung der gesundheitlichen Leistungsfähigkeit der Beamtinnen und Be-
amten existiert eine Kategorie "eingeschränkt (Polizei-)dienstfähig" nicht. Unterschie-
den wird lediglich zwischen dienstfähig und nicht dienstfähig.

Beamtinnen bzw. Beamte sind dann dienstunfähig, wenn die Erfüllung der Dienstpflich-
ten wegen des körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen unmöglich
ist (§ 26 Abs. 1 BeamtStG).

Beamte des Polizeivollzugsdienstes sind dann polizeidienstunfähig, wenn sie den be-
sonderen gesundheitlichen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst nicht mehr
genügen, es sei denn, die auszuübende Funktion erfordert bei Beamten auf Lebenszeit
diese besonderen gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr uneinge-
schränkt (§ 38 Abs. 1 SächsBG). Ist eine Wiedererlangung der Polizeictienstfähigkeit
innerhalb zweier Jahre nicht zu erwarten, ist die Polizeidienstunfähigkeit dauerhaft.

Eine statistische Erfassung von für die Dienstverrichtung relevanten gesundheitlichen
Einschränkungen findet nur bei den Bediensteten des Polizeivollzugsdienstes und dann
statt, wenn die Einschränkung mindestens drei Monate andauert. Bei den Beamten der
anderen Fachrichtungen, die in der sächsischen Polizei beschäftigt werden, existieren
keine Informationen, die sich statistisch dahingehend auswerten ließen.

Demzufolge handelt es sich bei den in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Fällen
ausschließlich um Bedienstete des Polizeivollzugsdienstes, von denen bekannt ist,
dass sie den besonderen gesundheitlichen Anforderungen für den Polizeivollzugsdienst
für mindestens drei Monate nicht mehr genügen, deren auszuübende Funktion in der
Regel jedoch die besonderen gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr uneinge-
schränkt erfordert.

PD
Dienststelle

^D DP PDGR PDL PDZW LKA BPP PVA PolFH
241 / 316 133 429 195 25 26

Mit fifjsun^llichen Grüßen
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